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RS OGH 1961/6/19 3Ob219/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.06.1961

Norm

EO §1 Z4 IID

ZPO §561 Abs2

ZPO §562 A

Rechtssatz

Eine ordnungsgemäß an den Kündigungsgegner zugestellte gerichtliche Aufkündigung ist ein (vollstreckbarer)

Exekutionstitel, falls gegen die Aufkündigung nicht rechtzeitig Einwendungen erhoben wurden, auch wenn die

Zustellung der gerichtlichen Aufkündigung an die kündigende Partei nicht ordnungsgemäß erfolgt ist. Auf Grund einer

vollstreckbaren gerichtlichen Aufkündigung kann die Räumung auch vom Kündigungsgegner beantragt werden.
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